
Neuer Einzahlungsschein mit QR-Code

Ab dem 30. Juni 2020 wird sich der 
Zahlungsverkehr in der Schweiz 
grundlegend verändern. Mit der 
Einführung der neuen QR-Rechnung 
wird die Tendenz zum digitalen 
Zahlungsverkehr weitergeführt.

Über Jahre hinweg wurde der Zahlungs
verkehr in der Schweiz von den roten 
und orangen Einzahlungsscheinen do
miniert. Beim Öffnen von Briefen wur
de eine Rechnung augenblicklich am 
orangen Abschnitt am Seitenende er
kannt. Diese Gewohnheiten müssen ab 
der Realisierung der neuen QRRech
nung am 30. Juni 2020 angepasst wer
den. Man kann von einer digitalen Evo
lution im Zahlungsverkehr sprechen.

Der Finanzdienstleister SIX arbeitet 
schon seit längerer Zeit zusammen mit 
SoftwareUnternehmen an der Entwick

lung der neuen QRRechnung. So muss
te die Einführung der neuen Zahlungs
methode auch bereits zweimal verscho
ben werden. Nun wird die neue Rech
nungsart aber definitiv eingeführt und 
verdrängt  – mit einer bis jetzt unbe
kannten Übergangsfrist  – die altbe
währten roten und orangen Einzah
lungsscheine. Die offensichtlichen Än
derungen be treffen das Design der neu
en Rechnung. Neu wird die Rechnung 
direkt auf weis ses Papier gedruckt, es 
gibt keine farbliche Unterscheidung 
mehr zwischen Rechnung und Einzah
lungsschein. Bei Rechnungen, die ver
sendet werden, ist eine Perforation für 

die Abtrennung des Zahlungsabschnitts 
jedoch weiterhin Pflicht. Die zweite 
Änderung ist zugleich das Herzstück 
der neuen QRRechnung: der quadrati
sche QRCode. Der Swiss QRCode, wie 
er offiziell genannt wird – erkennbar 
am kleinen Schweizer Kreuz in der 
Mitte – beinhaltet alle Informationen, 
welche für die Zahlung sowie für die 
Rechnungsstellung notwendig sind. Die 
Idee dahinter ist, dass mittels des QR
Codes Rechnungen einfacher und 
schneller eingelesen werden können, 
der Zahlungsprozess immer mehr di
gitalisiert wird, Fehlerquellen beim 
Abtippen reduziert werden können 

und es so zu einer Harmonisierung im 
Zahlungsverkehr kommt. Man erhofft 
sich jährliche Einsparungen von bis zu 
200 Millionen Franken. 

Dem gegenüber stehen Entwicklungs
kosten von total rund 500 Millionen 
Franken. Die neue QRRechnung kann 
vom Rechnungsempfänger grundsätz
lich auf drei verschiedene Arten erfasst 
werden: 
1. Mittels EBanking am PC 
2. Mittels Mobile Banking am Smart

phone 
3. Per Post. 
Der eigentliche Vorteil für den Rech
nungsempfänger ist die vereinfachte 
Erfassung der Zahlung mit der ent
sprechenden Mobile Banking App (Ka
mera des Smartphones) oder per EBan
king mit der integrierten Kamera des 
PCs oder einem zusätzlichen QRLese
gerät. So verspricht SIX die Auslösung 
der Zahlung mit einem Klick. Die Zah
lungen können aber auch weiterhin 
per Post am Schalter oder mit einem 
Zahlungsauftrag im Kuvert ausgeführt 
werden. Allerdings erhöht die Post per 
1. Juli 2020 die Gebühren für Schal  
t erzahlungen. Diese Gebühren werden 
zwar von der Post dem Rechnungsstel
ler (Zahlungsempfänger) belastet, fak
tisch gibt es jedoch viele Unternehmen, 
die diese Gebühren an Ihre Kunden 
weiterverrechnen. Für Rechnungsstel
ler ist wichtig zu wissen, dass die ent

sprechende Software, mit welcher Rech
nungen erstellt werden, angepasst wer
den muss. Die Rechnungssteller profi
tieren unter anderem von besseren 
Informationen beim Zahlungseingang, 
von einer freien Papierwahl beim Druck 
und der Möglichkeit die Rechnungen 
auch in EUR zu stellen. 

Die bekannten landwirtschaftlichen 
Buchhal tungsprogram me ATWIN.CASH 
und AgroOffice wer den beide mit einer 
App für das Smartphone verknüpft, 
damit die Erfassung von Zahlungen di
rekt aus dem Buchhaltungsprogramm 
erfolgen kann und keine zusätzliche 
Hardware beschafft werden muss. Zu
sammengefasst kann festgehalten wer
den, dass die Entwickler der neuen QR
Rechnung eine Vielzahl von Vorteilen 
hervorheben, ob diese den Zahlungs
prozess tatsächlich erleichtern, wird 
der Praxistest zuerst zeigen müssen. 
Offensichtlich ist die klare Ausrich
tung auf den digitalen Zahlungsver
kehr und somit die Anpassung an in
ternationale Standards. n

Delegiertenversammlung ZBV / Abstimmungsergebnisse

Unbestrittene Sachgeschäfte und Wahlen  
neuer Vorstandsmitglieder

Neben der Wahl des neuen Präsidi-
ums des ZBV (s. Frontseite) wurde 
anlässlich der schriftlichen Delegier-
tenversammlung auch noch über 
weitere Traktanden abgestimmt. Wir 
fassen die Abstimmungsergebnisse 
zusammen.

Die aussergewöhnlichen Umstände mit 
Versammlungsverbot durch COVID19 
brachten es mit sich, dass ausschliess
lich über die notwendigen, statutari
schen Geschäfte abgestimmt wurde. 
Die anlässlich einer ordentlichen Dele
giertenversammlung traktandierten Eh
rungen und Verdankungen werden an
lässlich der Delegiertenversammlung 
2021 nachgeholt. 

Jahresbericht / Jahresrechnung /  
Entlastung Organe
Die vorerwähnten Traktanden fanden 
bei den teilnehmenden Stimmberech
tigten eine einstimmige bzw. gross
mehrheitliche Anerken nung. 

Mitgliederbeiträge  2020
Auch die für das Jahr 2020 zu bestim
menden Mitgliederbeiträge haben eine 
grossmehrheitliche Zustimmung er
halten. 

Mit rd. 97 Prozent JAStimmen und 
nur einzelnen Nein bzw. Enthaltungs
stimmen sind die Mitgliederbeiträge 
2020 unverändert gegenüber dem Vor
jahr und sind in untenstehender Ta
belle aufgeführt.

Wahlen von neuen Vorstandsmitgliedern
Für die zurücktretenden Vorstandsmit
glieder Reto Alig (bisher: Bezirkspräsi
dent Meilen) und Hanna Rikenmann 
(Präsidentin JULA Zürich) bzw. als 
Nachfolger für Martin Haab (Bezirks
präsident Affoltern) wurden die folgen
den Vorstandsmitglieder gewählt:
–  Erich Schärer, Oetwil am See 

Neuer Bezirkspräsident Meilen
–  David Hauser, Bachs  

Neuer Präsident JULA Zürich
–  Christian Baer, Rifferswil 

Neuer Bezirkspräsident Affoltern
Die detaillierten Abstim mungsergeb
nisse entnehmen Sie der obenstehen
den Tabelle. 
Die neuen Vorstandsmitglieder stellen 
wir Ihnen in den nächsten Wochen im 
«Zürcher Bauer» vor  Wir gratulieren 
Ihnen zu Ihrer Wahl und wünschen 
viel Erfolg und Freude an der neuen 
Tätigkeit. n MCA

«Bald werden die ersten 
Rechnungen mit dem  

QR-Code versendet.  
Sind Sie bereit?»

Jonas Elmer 
AGRO Treuhand Region 
Zürich AG

Konto / Zahlbar an

CH44 3199 9123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel

Referenz

21 00000 00003 13947 14300 09017

Zusätzliche Informationen

Auftrag vom 15.06.2020
//S1/10/10201409/11/200701/20/140.000-
53/30/102673831/31/200615/32/7.7/33/7.7:139.40/40/0:30

Zahlbar durch

Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

Zahlteil

Währung Betrag

CHF 1 949.75

Annahmestelle

Empfangsschein

Währung Betrag

CHF 1 949.75

Konto / Zahlbar an

CH44 3199 9123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel

Referenz

21 00000 00003 13947 14300 09017

Zahlbar durch

Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

eBill/B/peter@muster.ch

Der neue Einzahlungsschein mit QR-Code als Muster. Bild: www.einfach-zahlen.ch

Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Beraterecke
AGRO-Treuhand Region Zürich AG n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 052 355 01 10 n www.atzuerich.ch

Abstimmungsergebnisse

Traktanden JA NEIN Enthaltung

1.     Abnahme Jahresbericht 2019 234 0 0

2.     Abnahme Jahresrechnung,  
        inkl. Revisionsbericht 2019

233 0 1

3.     Entlastung verantwortllicher Organe 232 0 2

4.     Festsetzung Mitgliederbeiträge 2020 226 4 4

5.     Wahlen Vorstandsmitglieder

5.1   Erich Schärer, Oetwil am See 226 4 4

        David Hauser, Bachs 229 1 4

        Christian Baer, Rifferswil 228 2 4
 

Mitgliederbeiträge ab 1. Januar 2020 / unverändert

Talgebiet ab Bergzone 1

Mitgliederbeiträge CHF 13.00/ha CHF 9.00/ha

Abo Zürcher Bauer CHF 73.00/Jahr (exkl. MwSt)

Mindestbeitrag CHF 100.00 CHF 100.00

Einzelmitglied CHF 100.00 CHF 100.00

Fachorganisation CHF 250.00
 

NZZ am Sonntag vom 21. Juni 2020

Von der Presse hochgeschaukelt

Am vergangenen Wochenende wurde 
in der NZZ am Sonntag doppelseitig 
über einen vermeintlichen «Lager-
kampf» beim ZBV berichtet. 

Dieser Artikel hat zu einigen Reaktio
nen geführt und wir begrüssen es sehr, 
dass sich eine der Hauptfiguren der 
Berichterstattung in unserer Zeitung 
dazu erklärt.

Persönliche Stellungnahme von 
Hanna Rikenmann (ehem. Vorstands-
mitglied ZBV und ehem. Präsidentin 
JULA Zürich)
«In den vergangenen sechs Monaten hat 
mich die Journalistin der NZZ immer 
wieder kontaktiert. Schon zu Beginn 
der Kontaktaufnahme habe ich ihr 
stets mitgeteilt, dass ich mich nicht 
zu dieser Angelegenheit äussern will 
und dass ich die ganze Thematik ruhen 
lassen möchte. Anlässlich eines länge
ren Telefongesprächs mit der Journa
listin vor zwei Wochen versuchte ich 
ihr zu erklären, dass ich mich nicht 
mehr dazu äussere und ich mir wün
sche, dass auch nichts über mich dies
bezüglich geschrieben wird. Darauf
hin wurde mir mitgeteilt, dass es das 
Recht einer Journalistin sei, über alles 
und über jeden zu schreiben, egal ob 
die beteiligten Personen damit einver
standen sind oder nicht. 

Sie hat anschliessend eigenständig 
den eingangs erwähnten Artikel ver
fasst, den ich ebenfalls erst am Sonn
tag zur Kenntnis nehmen konnte und 
mir nicht im Vorfeld zugestellt wor

den ist. Aus diesem Grund ist es mir 
wichtig, dass ich mich hiermit in aller 
Form von der publizierten Berichter
stattung distanzieren möchte. Der Ar
tikel verbreitet mit aus dem Zusam
menhang gerissenen Aussagen eine 
nicht den Tatsachen entsprechende 
Haltung meinerseits.»

Wir danken Hanna Rikenmann bes
tens für die klärenden Worte. n MCA

Info
Aus aktuellen Anlass finden Sie den «Öko
Augenblick» in dieser Ausgabe ausnahms-
weise auf Seite 10. n 

 

Hanna Rikenmann, ehem. Vorstandsmitglied / 
ehem. Präsidentin JULA Zürich. Bild: ZBV
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